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Abitur 2018  ·  Berufliche Gymnasien 

1. Eingangsklasse 

Stundentafel und Stundenplan gelten für alle Schü-
lerinnen und Schüler in gleicher Weise. Die Noten 
werden in den herkömmlichen Notenstufen eins bis 
sechs erteilt.

Der Eingangsklasse (bisher Klasse 11) an den be-
ruflichen Gymnasien der dreijährigen Aufbauform 
wächst eine erweiterte Aufgabe zu. Die Schülerinnen 
und Schüler kommen aus verschiedenen Schularten 
in das berufliche Gymnasium. Daher muss zunächst 
ihr Wissensstand angeglichen werden („Gelenkfunk-
tion”). Darüber hinaus bereitet die Eingangsklasse 
auf die Jahrgangsstufen 1 und 2 vor. In besonderen 
Informationsveranstaltungen werden Sie mit dem 
Aufbau, den Anforderungen und den Lehrplänen 
der Oberstufe vertraut gemacht. Ihnen werden die 
Wahlmöglichkeiten und die zu beachtenden Bedin-
gungen eingehend erläutert, vor allem werden Sie in 
die Arbeitsweise in den Kursen eingeführt.

Spätestens zu Beginn der Eingangsklasse erfahren Sie 
die Bedingungen zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife. Diese Bedingungen sind unter schied-
lich, je nachdem, welche Vorkenntnisse Sie in einer 
zweiten fremdsprache mitbringen.

Die Stundentafel ist gegliedert in den Pflichtbereich 
sowie den Wahlpflichtbereich und den Wahlbereich 
entsprechend dem Schulangebot. Bei den Wahl-
pflicht- und den Wahlfächern ist zu beachten, dass 
die Wahl als Kursfach in den Jahrgangsstufen 1 und 
2 davon abhängt, ob Sie bereits in der Eingangsklasse 
am Unterricht teilgenommen haben.

Für alle die Oberstufe betreffenden Fragen stehen Ih-
nen Oberstufenberaterinnen und Oberstufenberater 
beziehungsweise die Schulleitung zur Verfügung.

Für den Übergang nach Jahrgangsstufe 1 ist das Ver-
setzungszeugnis am Ende der Eingangsklasse erfor-
derlich.

Die mit der Eingangsklasse abgeschlossenen Fächer 
sowie die im Versetzungszeugnis in diesen Fächern 
erreichten Noten werden im Zeugnis der Allgemei-
nen Hochschulreife aufgeführt (ohne Anrechnung 
auf die Gesamtqualifikation).
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informationen zum unterrichtsbesuch einer zweiten fremdsprache am beruflichen gymnasium zum erwerb der allgemeinen 
hochschulreife aus dem angebot der schule

schüler/in

herkunft

Realschule

Berufsfach-

oder Berufsauf-

bauschule oder 

Werkrealschule

Sechsjähriges

berufliches 

Gymnasium

Gymnasium

in Aufbauform

mit Heim

(sechsjähriger 

Aufbauzug)

Gymnasium

Vorkenntnisse in der 
zweiten fremdsprache

Wahlpflichtfach Französisch mit 

Unterricht in vier aufeinander 

folgenden Schuljahren: Mit der 

zweiten Pflichtfremdsprache in 

vier aufeinander folgenden Schul-

jahren sind die Voraussetzungen 

zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife erfüllt.

Wahlpflichtfach Englisch mit 

Unterricht in vier aufeinander 

folgenden Schuljahren: Mit der 

zweiten Pflichtfremdsprache in 

vier aufeinander folgenden Schul-

jahren sind die Voraussetzungen 

zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife erfüllt.

Kein oder kein ausreichender 

Unterricht in einer zweiten Fremd-

sprache (zum Beispiel Arbeitsge-

meinschaft).

Kein oder kein ausreichender 

Unterricht in einer zweiten 

Fremdsprache (zum Beispiel 

Arbeitsgemeinschaft).

Unterricht in Französisch oder 

Spanisch als zweite Pflichtfremd-

sprache.

Unterricht in Französisch als 

zweite Pflichtfremdsprache.

Unterricht in Latein als zweite

Pflichtfremdsprache.

Mit Unterricht in einer zweiten 

Pflichtfremdsprache in vier aufein-

ander folgenden Schuljahren sind 

die Voraussetzungen

zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife erfüllt.

unterrichtsbesuch in einer zweiten Fremdsprache* 

(in der Eingangsklasse versetzungsrelevant)

niveau a: weitergeführte Fremdsprache

niveau b: neu beginnende Fremdsprache

Freiwilliger Besuch von Niveau A in der weitergeführten Fremdsprache

oder

freiwilliger Besuch von Niveau B in einer neu beginnenden Fremdsprache

(Italienisch, Spanisch, Russisch).

Freiwilliger Besuch von Niveau A in der weitergeführten Fremdsprache

oder

freiwilliger Besuch von Niveau B in einer neu beginnenden Fremdsprache

(Italienisch, Spanisch, Russisch).

Niveau B wahlweise Französisch (bei Englisch als Pflichtfremdsprache an 

der Realschule), Italienisch, Russisch, Spanisch in der Eingangsklasse und 

in den Jahrgangsstufen 1 und 2.

Niveau B wahlweise Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch in der 

Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen 1 und 2.

Fortführung der zweiten Pflichtfremdsprache

in Niveau A in der Eingangsklasse.

Fortführung der zweiten Pflichtfremdsprache

in Niveau A in der Eingangsklasse.

Niveau B wahlweise Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch in der 

Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen 1 und 2.

Freiwilliger Besuch von Niveau A in der weitergeführten Fremdsprache

oder
freiwilliger Besuch von Niveau B in einer neu beginnenden Fremdsprache

(Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch).

* Die Zuweisung in Niveau A (weitergeführte Fremdsprache) und Niveau B (neu beginnende Fremdsprache) erfolgt durch die Schule entsprechend den Vorkenntnissen 
 der Schülerin oder des Schülers. Pflicht- und Wahlpflichtfremdsprachen in vier aufeinander folgenden Schuljahren der Realschule oder des Gymnasiums können nur   
 auf Niveau A weitergeführt werden.
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